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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §2 Abs1;

EStG 1972 §6 Z4;

Rechtssatz

Da dem Erben bereits mit dem Tod des Erblassers die entsprechenden Einkünfte und damit auch die damit

zusammenhängenden Vermögenswerte zuzurechnen waren und die Entnahme des ererbten Grundstückes zur

Ab:ndung einer P<ichtteilsschuld als einkommensteuerlicher Anknüpfungspunkt für die Besteuerung der stillen

Reserven durch ihn und nicht durch den Erblasser erfolgt ist, sind die stillen Reserven beim Erben im Jahr der

Entnahme zu versteuern.
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